
 
 

aap Implantate AG 
 

Berlin 
 

- WKN 506 660 / WKN A0X FRH - 
- ISIN DE0005066609 / ISIN DE000A0XFRH8 - 

 
 

Wir laden unsere Aktionäre zu der 
am Freitag, dem 7. August 2009, 11:00 Uhr 
im Best Western Hotel Steglitz International, 

Albrechtstr. 2, 12165 Berlin 
stattfindenden 

 
ordentlichen Hauptversammlung 

 
ein. 

 
 

Tagesordnung 
 

 
1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernab-

schlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts mit dem Bericht des 
Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 
Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2008 

 
Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur 
Einsicht der Aktionäre aus, stehen im Internet unter www.aap.de zum Download be-
reit und werden den Aktionären auf Verlangen kostenfrei übersandt. 

 
 
2.  Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen. 

 
 
3.  Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung 
für das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen. 

 
 

 
 



4. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Be-
zugrechts  

 
Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit nicht gesetzlich ausdrück-
lich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung.  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 
 
a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu einem rechnerischen 

Anteil von insgesamt 1.000.000 EUR am Grundkapital zu erwerben. Auf die 
erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im 
Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurech-
nen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die 
Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausge-
nutzt werden. 

 
b) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in 

Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder durch 
Dritte auf Rechnung der Gesellschaft ausgeübt werden. Die Ermächtigung gilt 
bis zum 4. Februar 2011. 

 
c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines 

öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Ab-
gabe eines solchen Angebots. 

 
- Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft 

gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Börsen-
handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-
Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Wertpapierbörse Frankfurt/Main um nicht mehr als 5 % über- oder unter-
schreiten. 

 
- Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot oder eine öffentliche 

Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots, dürfen der gebotene Kauf-
preis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsne-
benkosten) den Durchschnitt der Schlusskurse im Xetra-Handelssystem 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse 
Frankfurt/Main an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentli-
chen Ankündigung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur 
Abgabe eines Kaufangebots um nicht mehr als 10 % über- oder unter-
schreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen 
Kaufangebots oder der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 
Kaufangebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so 
kann das Angebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Ange-
bots angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der 
drei Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen 
Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot oder die Aufforderung zur Abga-
be eines solchen Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen. Sofern 
das Kaufangebot überzeichnet ist oder im Fall einer Aufforderung zur Ab-
gabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämt-
liche angenommen werden, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Ei-
ne bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum 
Erwerb angebotener Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden. Die Vor-
schriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sind zu beach-
ten, sofern und soweit sie Anwendung finden.  



 
d) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die auf Grund dieser 

Ermächtigung erworben werden, zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, 
insbesondere auch zu den folgenden Zwecken zu verwenden: 
 
I. Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder 

ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 
bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalher-
absetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der 
übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen 
werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien be-
schränkt werden. Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehr-
fach Gebrauch gemacht werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfach-
ten Verfahren, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Stückakti-
en in der Satzung ermächtigt. 

 
II. Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse oder 

durch ein Angebot an die Aktionäre veräußert werden, wenn die Aktien 
gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsen-
preis von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. In diesem Fall darf 
die Anzahl der zu veräußernden Aktien zusammen mit neuen Aktien, 
die seit Erteilung dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben worden sind, insgesamt 10 
% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung 
vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. 

 
III. Die Aktien können gegen Sachleistung ausgegeben werden, insbe-

sondere auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, 
Teilen von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen sowie Zu-
sammenschlüssen von Unternehmen. 

 
IV. Die Aktien können auch zur Erfüllung von Umtauschrechten aus von 

der Gesellschaft aufgrund der von der Hauptversammlung vom 30. Ju-
ni 2006 beschlossenen Ermächtigung (UR-Nr. M 211/2006 des Notars 
Klaus Mock, Berlin) begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschrei-
bungen verwendet werden. Die Eckpunkte der Bedingungen der Er-
mächtigung vom 30. Juni 2006 sind Bestandteil der notariellen Nieder-
schrift über die Hauptversammlung vom 30. Juni 2006 und können als 
solche beim Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg einge-
sehen werden. 

 
e) Die Ermächtigungen unter lit. d), II. bis IV. erfassen auch die Verwendung von 

Aktien der Gesellschaft, die auf Grund von § 71 d Satz 5 AktG erworben wur-
den. 

 
f) Die Ermächtigungen unter lit. d) können einmal oder mehrmals, ganz oder in 

Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen gemäß lit. d), II. bis IV. 
können auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft ste-
hende Unternehmen oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Ge-
sellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden. Der Preis (ohne Nebenkosten 
der Verwertung), zu dem Aktien der Gesellschaft nach einer Ermächtigung 
gemäß lit. d) II. und III. veräußert oder ausgegeben werden, darf den durch 
die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs der Aktien der aap Implantate AG im 
Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpa-
pierbörse Frankfurt/Main am Tag der Veräußerung oder der verbindlichen 



Vereinbarung mit dem Dritten um nicht mehr als 5 % unterschreiten. Der Preis 
(ohne Nebenkosten der Verwertung), zu dem Aktien der Gesellschaft nach der 
Ermächtigung gemäß lit. d) IV. verwendet werden, muss mindestens 80 % des 
Durchschnittswertes der Schlussauktionspreise der Aktien der aap Implantate 
AG im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Wertpapierbörse in Frankfurt/Main während der letzten 10 Börsentage vor 
dem Tag der Beschlussfassung des Vorstands über die Begebung der Wan-
del- oder Optionsschuldverschreibung betragen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unbe-
rührt. 

 
g) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausge-

schlossen, wie diese Aktien gemäß der vorstehenden Ermächtigung unter lit. 
d), II. bis IV. verwendet werden. 

 
h) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands auf Grund 

dieses Hauptversammlungsbeschlusses nur mit seiner Zustimmung vorge-
nommen werden dürfen. 

 
 
5. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2009/I und 

entsprechende Satzungsänderungen  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 5 der Satzung um folgenden Abs. 6 zu er-
gänzen: 
 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
6. August 2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um 
bis zu insgesamt EUR 8.026.571 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2009/I) und dabei, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, 
die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Hierbei kann das Bezugs-
recht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen wer-
den: 
 
a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 
 
b) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapi-

tals nicht überschreitet und der Ausgabepreis der neuen Aktien den 
Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); 

 
c) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen im Rahmen des Erwerbs 

von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen (auch im Rahmen von Umwandlungen gemäß dem Umwand-
lungsgesetz); 

 
d) zur Ausgabe an strategische Partner; 
 
e) zur Bezahlung von Beratungsdienstleistungen; 
 
f) zur Ausgabe an Kreditgeber anstelle von Zinszahlungen in bar oder 

zusätzlich zu solchen (sog. „equity kicker“), insbesondere im Rahmen 
von sog. Mezzanine-Finanzierungen; 

 
g) zur Tilgung von Darlehens- oder sonstigen Verbindlichkeiten.“ 
 

Die bisherigen Absätze 6, 7 und 8 des § 5 der Satzung werden zu Absätzen 7, 8 und 
9. 



 
 

6. Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung im Hinblick auf die Anwen-
dung von § 27a WpHG  

 
Am 12. August 2008 hat der Bundestag das Gesetz zur Begrenzung der mit Finanz-
investitionen verbundenen Risiken („Risikobegrenzungsgesetz“) beschlossen. Die 
darin enthaltene Regelung des neuen § 27a WpHG, die am 31. Mai 2009 in Kraft ge-
treten ist, bestimmt, dass ein Meldepflichtiger im Sinne der §§ 21 und 22 WpHG, der 
die Schwelle von 10 Prozent der Stimmrechte oder eine höhere Schwelle erreicht 
oder überschreitet, der Gesellschaft die mit dem Erwerb verfolgten Ziele und 
die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel offenlegen muss. Zugleich sieht § 
27a Absatz 3 WpHG die Möglichkeit vor, durch entsprechende Regelung in der Sat-
zung zu bestimmen, dass § 27a WpHG keine Anwendung findet. Von dieser Möglich-
keit soll Gebrauch gemacht werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
§ 4 der Satzung wird in der Überschrift wie folgt neu gefasst und um einen Absatz 3 
wie folgt ergänzt: 
 

„§ 4 Bekanntmachungen, Informationen an Aktionäre, Mitteilungspflichten von 
Aktionären 
… 
 
3. § 27a Absatz 1 WpHG (Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher 

Beteiligungen) findet keine Anwendung.“ 
 
 

7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung im Hinblick auf etwaige Ge-
setzesänderungen durch das ARUG  

 
Nach dem Regierungsentwurf vom 21. Januar 2009 eines – noch nicht in Kraft getre-
tenen – Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrichtlinie (ARUG) sollen die gesetzli-
chen Bestimmungen über die Berechnung von Fristen nach dem Aktiengesetz geän-
dert werden. Unabhängig davon, ob und wann diese Änderungen in Kraft treten, soll 
die Satzung keine eigene Regelung mehr über das Ende einer Frist enthalten. Dies 
soll sich nach der jeweiligen gesetzlichen Regelung bestimmen.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
§ 19 Abs. 1 Satz 3 der Satzung wird aufgehoben.  
 
 
 

8. Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung der Aufsichtsräte für das Geschäftsjahr 2009 beschließt, folgende Perso-
nen wieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen: 
 
1. Herrn Rubino Di Girolamo, 

Vorstandsvorsitzender der Metalor Dental AG, Oberägeri (Schweiz), 
2. Herrn Jürgen Krebs,  

Verwaltungsrat der Merval Holding AG, Kilchberg (Schweiz), 
3. Herrn Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler,  



Ärztlicher Direktor der Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie der Justus-Liebig-
Universität Gießen, Hofheim/Taunus 

4. Herrn Uwe Ahrens,  
Vorstandsvorsitzender der co.don AG, Berlin, 

5. Herrn Marcel Boekhoorn,  
Private Equity Investor der Boekhoorn M. &  A. B.V., Arnhem (Niederlande), 

6. Herr Ronald Meersschaert,  
         Private Equity Investor der Boekhoorn M. &  A. B.V., Arnhem (Niederlande). 
 
Gemäß §§ 96 Abs. 1, 6. Fall, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. § 10 Abs. 1 der Satzung be-
steht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wäh-
len sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 
 
 
 
 

9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die  
 
RöverBrönner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Ber-
lin 
 
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen. 

 
 
Bericht des Vorstands gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 und 4 AktG zu 
Tagesordnungspunkt 4 
 
Unter Tagesordnungspunkt 4 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die Beschlussfassung über 
die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und die Mög-
lichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, vor. Die am 27. August 2007 be-
schlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien endete am 26. Februar 2009.  
 
Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eige-
ne Aktien durch ein öffentliches an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot 
oder durch die öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zu erwerben. 
Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Bei der öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots können die Adressaten der Aufforderung entschei-
den, wie viele Aktien und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis sie diese 
der Gesellschaft anbieten möchten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist 
oder im Falle einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen 
Angeboten nicht sämtliche angenommen werden können, muss die Annahme nach Quoten 
erfolgen. Jedoch soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder 
kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit 
dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine 
Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Der gebo-
tene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbs-
nebenkosten) dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse im Xetra-Handelssystem (oder ei-
nem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den drei 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots bzw. der öf-
fentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots 
bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots erhebliche Abwei-
chungen des maßgeblichen Kurses, so kann stattdessen auch auf den Durchschnittskurs der 
drei Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung abge-



stellt werden. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots 
kann weitere Bedingungen vorsehen. 
 
Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet 
werden, insbesondere auch zu den folgenden: 
 
Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die erworbenen eigenen Aktien außerhalb 
der Börse gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von 
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesent-
lich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in ent-
sprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des Verwässe-
rungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem 
Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien ge-
schieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom 
Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen 
möglichst niedrig bemessen. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung 
der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5 % des aktuellen Börsenpreises betragen. Die 
Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 
186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-
schreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Be-
teiligungsquote durch Kauf von Aktien der aap Implantate AG über die Börse aufrechtzuer-
halten. Die Ermächtigung liegt im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibili-
tät verhilft. Sie ermöglicht es insbesondere, Aktien auch gezielt an Kooperationspartner aus-
zugeben. Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch gegen Sachleistung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage 
versetzt, eigene Aktien unmittelbar oder mittelbar als Gegenleistung im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen anbieten zu können. Der internati-
onale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen nicht selten in derartigen 
Transaktionen die Gegenleistung in Form von Aktien. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung 
gibt der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten 
zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
schnell und flexibel sowohl national als auch auf internationalen Märkten ausnutzen zu kön-
nen. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Fest-
legung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf achten, dass die Interessen der 
Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des 
Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien der aap Implan-
tate AG orientieren, der um nicht mehr als 5 % unterschritten werden darf. Nach einer getrof-
fenen Vereinbarung dürfen die erzielten Verhandlungsergebnisse nicht mehr durch Schwan-
kungen des Börsenpreises in Frage gestellt werden. Die Ermächtigung sieht ferner vor, dass 
die eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Erfüllung von Um-
tauschrechten von Inhabern von durch die Gesellschaft ausgegebenen Wandelschuldver-
schreibungen verwendet werden können. Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversamm-
lung vom 30. Juni 2006 begebene Schuldverschreibungen können durch das in jener Haupt-
versammlung beschlossene bedingte Kapital erfüllt werden. Es kann aber zweckmäßig sein, 
anstelle neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien zur Erfül-
lung der Umtauschrechte einzusetzen. Auch hierbei soll der Börsenpreis der Aktien der Ge-
sellschaft entsprechend der Bedingungen der Ermächtigung über die Begebung von Wan-
delschuldverschreibungen Maßstab für die Bestimmung des Ausgabepreises sein. Die Eck-
punkte der Bedingungen der Ermächtigung vom 30. Juni 2006 sind Bestandteil der notariel-
len Niederschrift über die Hauptversammlung vom 30. Juni 2006 und können als solche beim 
Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingesehen werden. Von den vorgenann-



ten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hinsichtlich solcher Aktien Gebrauch gemacht 
werden, die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden. Die Ermächti-
gung umfasst vielmehr auch solche Aktien, die nach § 71 d Satz 5 AktG erworben wurden. 
Es ist vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien in gleicher Weise wie 
die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien verwenden zu können. 
Die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien können von 
der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. Ent-
sprechend § 237 Absatz 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Ein-
ziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, auch ohne dass damit eine Herab-
setzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächti-
gung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. 
Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automa-
tisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der 
Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich werdende Änderung der Sat-
zung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernde Anzahl der Stückaktien vorzu-
nehmen. Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens bestimmen, 
dass Maßnahmen des Vorstands auf Grund der Hauptversammlungsermächtigung nach § 
71 Absatz 1 Nr. 8 AktG nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.  
 
Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung 
unterrichten. 
 
 
Bericht des Vorstands gem. § 203 Abs. 1 und 2 S. 2 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 S. 2 und 
Abs. 3 S. 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 5 
 
Unter Tagesordnungspunkt 5 der am 7. August 2009 stattfindenden ordentlichen Hauptver-
sammlung der aap Implantate AG, mit Sitz in Berlin, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat ein 
neues Genehmigtes Kapital 2009/I vor. Derzeit sieht die Satzung der Gesellschaft ein Ge-
nehmigtes Kapital 2005/I von EUR 4.192.786,00 und ein Genehmigtes Kapital 2007/I von 
EUR 1.721.578,00 vor. Gemäß § 202 Abs. 3 S. 1 AktG besteht die Möglichkeit der Schaffung 
eines weiteren Genehmigten Kapitals von bis zu EUR 8.026.571,00. Es liegt im Interesse der 
Gesellschaft, dass sie über eine möglichst umfassende Flexibilität bei ihrer Unternehmensfi-
nanzierung verfügt, weshalb diese zulässige Grenze ausgeschöpft werden soll. Da die Ent-
scheidungen über die Deckung eines Kapitalbedarfs oder das Wahrnehmen einer strategi-
schen Option in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es von entscheidender Bedeutung, 
dass die Gesellschaft ohne Zeitverzug handlungsfähig ist. Mit dem Instrument des Geneh-
migten Kapitals hat der Gesetzgeber diesem Erfordernis Rechnung getragen.  
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts 
der Aktionäre vor. Der Ausschluss des Bezugsrechts bedarf der Zustimmung des Aufsichts-
rats. Im Einzelnen ist der Bezugsrechtsausschluss wie folgt zu begründen: 
 
a)  Die Ermächtigung, etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre aus-

zuschließen, dient der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses und damit 
der Erleichterung der technischen Durchführung der Kapitalerhöhung. Die als freie 
Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden über die 
Börse oder bestmöglich an Dritte veräußert.  

 
b)  Der Gesetzgeber hat in § 186 Abs. 3 S. 4 AktG zum Ausdruck gebracht, dass eine 

Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, die 10 % des 
Grundkapitals nicht übersteigt, unter erleichterten Bedingungen möglich sein soll. Der 
Ausgabepreis der neu ausgegebenen Aktien wird am Börsenkurs ausgerichtet und 
kann den Durchschnittskurs der Tage vor der Zeichnung der Aktien nur geringfügig 
unterschreiten. Dadurch werden wirtschaftliche Nachteile für die von dem Bezugs-
recht ausgeschlossenen Aktionäre weitestgehend vermieden. Die von dem Bezugs-



recht ausgeschlossenen Aktionäre haben zudem bei Ausübung der Ermächtigung 
grundsätzlich die Gelegenheit, durch den Erwerb von Aktien der Gesellschaft über 
die Börse ihre bisherige Beteiligungsquote aufrecht zu erhalten. Die Vermögens- und 
Stimmrechtsinteressen der Aktionäre der Gesellschaft sind daher wirtschaftlich nicht 
wesentlich beeinträchtigt. Der Vorstand wird hiergegen in die Lage versetzt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats kurzfristig und zu einem nahe am Börsenpreis liegenden 
Emissionspreis neue Eigenmittel für die Gesellschaft zu beschaffen und die Eigenka-
pitalbasis zu stärken. 

 
c) Der Ausschluss des Bezugsrechts soll zudem zum Zweck des Erwerbs von Unter-

nehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen möglich sein. Zum 
Zwecke der Schonung der Liquidität der Gesellschaft kann es sinnvoll sein, eine Ak-
quisition nicht mit Barmitteln, sondern vielmehr mit Aktien zu bezahlen. Das Geneh-
migte Kapital versetzt Vorstand und Aufsichtsrat in die Lage, in diesen Fällen flexibel 
zu reagieren. Der Vorstand prüft fortlaufend Gelegenheiten für die Gesellschaft zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen. 
Der Erwerb derartiger Beteiligungen oder Unternehmen liegt insbesondere im Inte-
resse der Gesellschaft, wenn der Erwerb zu einer Festigung oder Verstärkung der 
Marktposition der Gesellschaft führt. Um dem Interesse an einer Bezahlung in Form 
von Aktien der Gesellschaft für den Fall eines erfolgreichen Abschlusses solcher Ver-
träge zeitnah und flexibel Rechnung tragen zu können, ist es erforderlich, dass der 
Vorstand zu der Ausgabe von neuen Aktien gegen Sacheinlage gegen Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt wird. 
Die Bewertung der Aktien der Gesellschaft wird sich an dem jeweiligen Börsenkurs 
und dem wahren Wert der Gesellschaft ausrichten. Der Wert des jeweils zu erwer-
benden Unternehmens oder der Unternehmensbeteiligung wird nach anerkannten 
Bewertungsmaßstäben bestimmt werden.  

 
d) Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ausgeschlossen werden können zur Ausgabe 

von Aktien an strategische Partner. Der Vorstand erhält die Möglichkeit, strategische 
Partner rasch und flexibel an der Gesellschaft zu beteiligen und dadurch ein länger-
fristiges Interesse der strategischen Partner am Erfolg der Gesellschaft zu schaffen. 
Der Ausbau enger Beziehungen zu strategisch wichtigen Partnern ist für die Gesell-
schaft seit jeher von besonderer Bedeutung. Intensivere Bindungen bei strategischen 
Partnerschaften helfen der Gesellschaft, langfristige wirtschaftliche Ziele gemeinsam 
mit anderen zu verfolgen und dienen damit den Interessen der Aktionäre. Die Durch-
führung einer Kapitalerhöhung durch Beschlussfassung der Hauptversammlung kann 
in solchen Fällen nicht immer rechtzeitig erfolgen. Der strategische Partner kann 
auch nicht stets auf den Erwerber von Aktien über die Börse verwiesen werden, weil 
die Erfahrung gezeigt hat, dass die Handelsvolumina der Aktien der Gesellschaft 
nicht immer ausreichen, um einem Kaufinteressenten den Aufbau einer substanziel-
len Beteiligung binnen angemessener Zeit zu ermöglichen. Selbstverständlich will der 
Vorstand auch von dieser Ermächtigung nur Gebrauch machen, wenn die Aktienaus-
gabe im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.  

 
e) Zusätzlich ist der Ausschluss des Bezugsrechts zur Bezahlung von Beratungsdienst-

leistungen vorgesehen, um dem Vorstand auch insofern im Einzelfall größere Flexibi-
lität zu geben. Die Bezahlung von Beratungsleistungen mit Aktien wird in der Wirt-
schaft immer üblicher. Für die Gesellschaft besteht der große Vorteil darin, dass die 
Liquidität der Gesellschaft geschont wird. Die Bezahlung von Beratern in Aktien kann 
auch dazu dienen, den Berater größtmöglich zu motivieren.  

 
f) Außerdem soll der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Deckung von 

Kosten bei der Kapitalbeschaffung, insbesondere im Rahmen von sog. Mezzanine-
Finanzierungen, möglich sein. Die Ausgabe von Aktien an Darlehensgeber kann im 
Einzelfall sinnvoll sein, um die Kosten der Kapitalbeschaffung in einem vernünftigen 



Rahmen zu halten. So kann im Einzelfall der Erhalt eines Mezzanine-Darlehens die 
einzige oder die beste Finanzierungsmöglichkeit sein. Darlehensgeber sind zur Ge-
währung solcher Darlehen aber häufig nur bereit, wenn sie neben einer gewissen 
Grundverzinsung zusätzliche Vergütungsbestandteile erhalten. Häufig werden aus 
diesem Grunde Aktien an den Mezzanine-Geber ausgegeben. Solche Aktien können 
im Wege der Ausnutzung eines Genehmigten Kapitals geschaffen werden. Die Er-
mächtigung des Vorstands soll diesem die Möglichkeit geben, um - mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats - erforderlichenfalls schnell und flexibel reagieren zu können. 

 
g) Das Bezugsrecht der Aktionäre soll auch ausgeschlossen werden können, wenn Ak-

tien zur Tilgung von Kreditverbindlichkeiten ausgegeben werden. Rechtlich stellt dies 
eine Sacheinlage dar, d. h. die Darlehensverbindlichkeit wird als Einlage in die Ge-
sellschaft eingebracht, wo sie durch Konfusion oder Erlass erlischt. Der Wert der ein-
gebrachten Forderung ist dabei von einem Wirtschaftsprüfer zu bestätigen. Dadurch 
wird sichergestellt, dass Forderungen zu ihrem aktuellen Wert eingebracht werden. 
Bilanziell handelt es sich um die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital und damit 
eine Verbesserung der Eigenkapitalbasis und der Finanzstruktur insgesamt. Die Mög-
lichkeit der Umwandlung von Forderungen in Eigenkapital soll auch für Inhaber von 
anderen Forderungen gegen die Gesellschaft gelten.  

 
Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals berichten.  
 
 
Die Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 4 und 5 liegen in den Ge-
schäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus und stehen auch im 
Internet unter www.aap.de zum Download bereit bzw. werden den Aktionären auf Ver-
langen kostenfrei übersandt. 
 
Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG zu Tagesordnungspunkt 8  
 
Die unter Tagesordnungspunkt 8 zur Wahl vorgeschlagenen Personen sind bei folgender 
Gesellschaft Mitglied des Aufsichtsrats beziehungsweise Mitglieder eines vergleichbaren in- 
oder ausländischen Unternehmensorgans: 
 
Herr Rubino Di Girolamo 
- Deepblue Holding AG, Zug (Schweiz), Verwaltungsratspräsident 
- Bastei Privatfinanz AG, Zürich (Schweiz), Verwaltungsrat 
- Metalor Dental Holding AG, Zug (Schweiz), Verwaltungsrat 
 
Herr Jürgen Krebs 
- Merval Holding AG, Zug (Schweiz), Verwaltungsratspräsident 
- Basisinvest AG, Zürich (Schweiz), Verwaltungsratspräsident 
- MainFirst Holding AG, Zürich (Schweiz) 
- MainFirst Financial Service AG, Zürich (Schweiz), Verwaltungsratspräsident 
- Reviderm AG, München 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler 
- Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH, Hofheim 
 
Herr Uwe Ahrens 
Keine weiteren Mandate 
 
Herr Marcel Boekhoorn 
- Openlot Systems B.V., Amsterdam (Niederlande) 
- Motip Dupli Holding B.V., Wolvega (Niederlande) 



- Toeca International Company B.V., Arnhem (Niederlande) 
 
Herr Ronald Meersschaert  
- Toeca International Company B.V., Arnhem (Niederlande) 
 
 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zum Zeitpunkt der Einberufung hat die Gesellschaft 27.881.870 Aktien ausgegeben, die je-
weils eine Stimme gewähren. 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach 
§ 19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft unter der nachfolgend 
genannten Adresse einen von ihrer Depotbank in Textform erstellten besonderen Nachweis 
ihres Anteilsbesitzes übermitteln und sich zur Hauptversammlung anmelden: 
  
aap Implantate AG 
c/o DZ BANK AG 
c/o dwpbank 
WASHV 
Wildunger Str. 14 
60487 Frankfurt am Main 
 
Fax: +49 69 50 99 11 10 
 
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 17. Juli 2009 beziehen und 
der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 31. Juli 2009 
in deutscher oder englischer Sprache zugehen. Nach Eingang von Anmeldung und Nach-
weis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die 
Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustel-
len, bitten wir unsere Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres An-
teilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 
 
Stimmrechtsvertretung 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. 
B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl, ausüben 
lassen. Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und den sons-
tigen in § 135 Absatz 9 und Absatz 12 AktG i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG Genannten ist in 
Gesetz und Satzung keine besondere Form vorgeschrieben. Für andere Bevollmächtigte 
verlangt § 134 Absatz 3 Satz 2 AktG eine in schriftlicher Form erteilte Vollmacht.   
 
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als besonderen Service an, von der Gesellschaft 
benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu 
bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
tern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversamm-
lung. Diese Vollmachten müssen, soweit nicht gesetzlich anders zugelassen, schriftlich 
übermittelt werden. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter für die Aus-
übung des Stimmrechts bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen zu 
jedem Tagesordnungspunkt erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, wei-
sungsgemäß abzustimmen. Ohne Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter können diese von der Vollmacht keinen Gebrauch machen. Wenn zu einzel-
nen Tagesordnungspunkten keine eindeutige Weisung erteilt wird, muss sich der Stimm-
rechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten.  
 



Die notwendigen Unterlagen und Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der 
Eintrittskarte. 
 
Vor der Hauptversammlung erteilte Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertre-
ter der Gesellschaft müssen bis zum 5. August 2009, 18:00 Uhr, bei der Gesellschaft ein-
gegangen sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Davon unberührt bleibt 
die Möglichkeit, während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen Voll-
machten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu erteilen oder erteilte 
Weisungen zu ändern.  
 
Anträge, Wahlvorschläge und Anfragen zur Hauptversammlung von Aktionären  
 
Anträge und Wahlvorschläge zu einem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich zu richten 
an: 
 
aap Implantate AG 
Investor Relations 
Lorenzweg 5 
D-12099 Berlin 
 
Telefax: +49 30 75 01 92 90 
E-Mail: n.huedepohl@aap.de
 
Die bis zum Ablauf des 23. Juli 2009 unter dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge 
werden den Aktionären im Internet unter www.aap.de → "Investor Relations" → "Hauptver-
sammlung" unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht 
berücksichtigt.  
 
Während der Hauptversammlung steht den Aktionären das Recht zu, vom Vorstand über 
Angelegenheiten der Gesellschaft Auskunft zu verlangen, soweit sie zur sachgemäßen Beur-
teilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist, § 131 AktG.  
 
Berlin, im Juni 2009 
 
aap Implantate AG 
Der Vorstand 
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